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Die Gemeinde Leidersbach trauert um ihren früheren

2. Bürgermeister und Gemeinderat

Herrn  Heinrich  Mühlon

Herr Heinrich Mühlon gehörte von 1978 bis 2008 dem Gemeinderat und mehreren Aus-
schüssen an und übte von 1996 bis 2002 das Amt des 2. Bürgermeisters aus.

Im Jahr 1993 erhielt er die Bronzemedaille der Gemeinde Leidersbach, 1996 die Silber-
medaille und im Jahr 2002 die Goldmedaille der Gemeinde Leidersbach für 24 Jahre 
Gemeinderatstätigkeit. Außerdem würdigte 1996 der Freistaat Bayern sein gemeind-
liches Engagement mit der Kommunalen Dankurkunde.

Er hat sich mit großem Verantwortungsbewusstsein, persönlichem Einsatz und  seinem 
Fachwissen für die Belange der Gemeinde Leidersbach eingesetzt. Vorausschauende, 
sachliche Politik war ihm dabei immer ein besonderes Anliegen.

Wir gedenken seiner Person und seiner Verdienste in Dankbarkeit.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seiner Familie.

Michael Schüßler     Gemeinderat Gemeindeverwaltung
1. Bürgermeister
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Im April beginnt der Straßenausbau in der Roßbacher Straße. 
Die Ausbauarbeiten werden größtenteils in Vollsperrung aus-
geführt und mit nicht unerheblichen Einschränkungen für die 
Anwohner und alle Leidersbacher Bürger verbunden sein.
Am Dienstag, 30.03.2021 findet eine Informationsveranstal-
tung statt, zu der wir alle Interessierte herzlich einladen möch-
ten.
Vorgesehener Ablauf
1. Begrüßung
2.  Vortrag des Planungsbüros sowie der Baufirma zur Vorstel-

lung der Maßnahme sowie Informationen zum Ablauf
3. Vorstellung der geänderten Buslinien durch die VU
4. Raum für Fragen
Erfahrungsgemäß haben Gewerbetreibende andere Fragen und 
Anliegen als Bürger. Deshalb werden wir die Veranstaltung auf-
teilen. Beginnen werden wir um 18 Uhr mit der Veranstaltung 
für die Gewerbetreibenden, um 19.30 Uhr wird die Informati-
on der Bürger erfolgen.
Die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Situation online 
übertragen, Die Veranstaltung ist unter folgendem Link abruf-
bar: infoveranstaltung.leidersbach.de. Die Aufzeichnung wird 
nach Beendigung der Veranstaltung auf der Homepage der Ge-
meinde für einen gewissen Zeitraum abrufbar sein. Für Bürger, 
denen die technischen Möglichkeiten nicht zur Verfügung ste-
hen, werden wir in der Mehrzweckhalle eine Teilnahme ermög-
lichen. Aufgrund der Infektionslage ist die Teilnahme jedoch 
beschränkt, so dass eine vorherige Anmeldung bis spätestens 
26.03.2021 unerlässlich ist. Bei Interesse wenden Sie sich bit-
te unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und E-
Mail schriftlich, telefonisch oder per Mail an die Gemeindever-
waltung, Tel. 06028/9741-0 oder gemeinde@leidersbach.de. 
Fragen zum Themenkomplex können über eine Chatfunktion 
im Laufe der Veranstaltung gestellt werden.
Wir freuen uns über eine rege und coronasichere Teilnahme 
der Bevölkerung und einen intensiven Austausch mit Ihnen.
Ihr

Michael Schüßler
Erster Bürgermeister

Datenschutzhinweise zur Informationsveranstal-
tung am 30.03.2021 nach Art. 13 DSGVO
Verantwortlicher:
Gemeinde Leidersbach
Haupststr. 123
63849 Leidersbach
Datenschutzbeauftragter:
behördl. Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Leidersbach
– Persönlich –
Hauptstr. 123
63849 Leidersbach
zweck der Verarbeitungstätigkeit:
Durchführung einer Informationsveranstaltung für den Stra-
ßenausbau der OD Roßbach über Online-Medien inklusive Ch-
atmöglichkeit für die Teilnehmer

rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit:
Die Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in 
Verbindung mit Art. 4 BayDSG verarbeitet. Insbesondere nach 
Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO in Verbindungmit Art. 4 Abs. 1 BayDSG 
ist es uns erlaubt, die zur Erfüllung einer uns obliegenden Auf-
gabe erforderlichen Daten zu verarbeiten.
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben:
–  Ihre Wortmeldung/Frage aufnehmen und beantworten zu 

können

Empfänger personenbezogener Daten
Die Gemeinde Leidersbach darf an andere öffentliche Stellen 
im Inland (siehe § 2 BDSG) Daten übermitteln, Daten innerhalb 
der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, oder Daten 
an den für das jeweilige Fachverfahren beauftragten Auftrags-
verarbeiter übermitteln, soweit dies zur Erfüllung ihrer eigenen 
oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufga-
ben erforderlich ist.
Ihre personenbezogenen Daten werden an die, für die Bearbei-
tung zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung, die Gemeinde-
ratsmitglieder, ggf. das Landratsamt oder weitere öffentliche 
Stellen und die Öffentlichkeit (im Rahmen der Veranstaltung) 
weitergeleitet.

Datenübertragung (in ein Drittland):
Es liegt grundsätzlich keine geplante Übermittlung in Drittstaa-
ten vor.
Die Informationsveranstaltung wird Live im Internet übertra-
gen und im Anschluss auf der Homepage der Gemeinde einge-
stellt.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Bild 
und Ton von einem unbegrenzten Kreis von Personen abgeru-
fen, aufgezeichnet und verarbeitet werden kann.

Speicherdauer der personenbezogenen Daten:
Nach Beendigung der Veranstaltung wird die Aufzeichnung auf 
der Homepage der Gemeinde für einen gewissen Zeitraum ab-
rufbar sein. Die gestellten Fragen, Anregungen etc. bleiben so-
mit weiterhin online einsehbar.
Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies unter Be-
achtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen zur jeweiligen Auf-
gabenerfüllung erforderlich ist

Ihre rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DSGVO) sei-
tens des Verantwortlichen über die Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Lö-
schung (Art. 17 DSGVO) und auf Einschränkung der Verarbei-
tung (Art. 18 Abs. 1 DSGVO). Des Weiteren haben Sie ein Wi-
derspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) so-
wie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz, Wagmüllerstr. 18, 80538 
München.

Informationsveranstaltung zum Straßenausbau der
Ortsdurchfahrt roßbach am 30. März 2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Straßensperrung – 
Ortsdurchfahrt roßbach
Schulwegbegleiter/
innen gesucht: 
Welche freundliche 
und zuverlässige 
Dame, welcher 
freundliche und 
verlässliche herr 
auch im vorgerück-
ten Alter), welche Mama, welcher Papa hilft 
unseren „kleinen“ Schülern auf ihrem täg-
lichen Weg durch die Baustelle?
Zwischen Mai 2021 und August 2023 wird 
die OD Roßbach erneuert. Die Schüler aus 
Roßbach kommen daher nicht mehr kom-
plett mit dem Bus zur Schule, sondern müs-
sen ca. 1,5 km durch die Baustelle laufen. 
Da diese Strecke gerade für Schulanfän-
ger zur Herausforderung werden kann, sucht 
die Gemeinde Leidersbach „Schulwegbe-
gleiter/innen“, die die Schüler durch die 
Baustelle begleiten, sie anleiten und den 
Grundschülern/innen das Gefühl geben, 
dass sie den Weg nicht alleine bewältigen 
müssen.
Wie sieht mein Tag als
Schulwegbegleiter/in aus?
Die Kinder werden morgens mit dem Schul-
bus von OBB kommend bis zur Straße „Strip-
penweg“ gebracht. Hier wartet die Beglei-
tung und läuft mit den Schülern durch die 
Baustelle bis zur Mehrzweckhalle. Dort 
steht dann ein Schulbus, der die Schüler 
bis zur Schule fährt. Nachmittags wartet 
die Begleitung an der Mehrzweckhalle und 
läuft bis zum „Strippenweg“ mit den Kin-
dern durch die Baustelle. Dort wartet dann 
der Schulbus, der die Kinder wieder Rich-
tung OBB fährt.
zu welchen zeiten werden Begleitungen 
benötigt?
Montag bis Freitag jeweils
morgens: ca. 45 Minuten, beginnend um 
6.50 Uhr
mittags bzw. nachmittags:
Die Schüler haben zu unterschiedlichen 
Zeiten an unterschiedlichen Tagen Unter-
richtsschluss. 10:45 Uhr (4. Stunde), 11:40 
Uhr (5. Stunde), 12:25 Uhr (6. Stunde), 14:00 
Uhr und 15:30 Uhr (Ganztagsunterricht, nur 
Mo-Do).
Es werden hier für alle 5 Unterrichtszeiten 
Begleiter für jeweils ca. 45 Minuten ge-
sucht.
Erhalte ich eine Vergütung als Begleitung?
Für die Begleitungszeiten wird eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe des Mindest-
lohns gezahlt.
Dieser beträgt aktuell 9,50 €/Std.
Welche Voraussetzungen muss ich mit-
bringen?
Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforder-
lich. Sie sollten Freude am Umgang mit 
Kindern mitbringen und im Rahmen Ihrer 

Aufsichtspflicht die Schüler sicher durch 
die Baustelle leiten.
Wie werde ich Schulwegbegleiter?
Gerne können Sie sich telefonisch bei Mai-
ke Wadel unter 06028/9741-25 oder per 
Email unter maike.wadel@leidersbach.de 
melden.

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.

Freitag, 26. März 2021
graue Mülltonne (restmüll)

Vorschau:
Donnerstag, 01. April 2021
braune Mülltonne (Biotonne)
blaue Mülltonne (Papier)

Gemeindliche Wertstoffsammel-
stellen:
• Kork und Batterien:
OT Roßbach: Tonnen vor dem Bauhof
• Energiesparlampen:
Rathaus: Zimmer Nr. 1
• CDs: Rathaus: Foyer
• Glascontainer:
OT Leidersbach: Rot-Kreuz-Haus, MZH, 
Sportheim
OT Roßbach: Nahkauf-Markt, Pfarrheim, 
Feuerwehrhaus/Alter Schulhof
OT Ebersbach: Musikerheim, Netto-Markt
OT Volkersbrunn: Bushaltestelle
• Elektro-Kleingeräte:
OT Leidersbach: Container an der Mehr-
zweckhalle

Abholung gelber Säcke und 
hundekotbeutel
Die Behälter mit den gelben Säcken und 
Hundekotbeutel stehen vor dem Hauptein-
gang des Rathauses. Hier kann sich jeder 
Bürger mit gelben Säcken (2 Rollen pro 
Haushalt) und Hundekotbeutel versorgen.

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte 1 EUr ermäßigt!

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

Postkarten-Aktion zur corona-Schutzimpfung  
der über 80-jährigen Menschen
Postkarten-Aktion zur Un-
terstützung der über 80-jäh-
rigen Menschen bei der An-
meldung für die Corona 
Schutzimpfung. Auf Initia-
tive des Bayerischen Ge-
sundheitsministeriums gibt 
es eine weitere Möglichkeit 
für über 80-jährige Men-
schen, sich zum Impfen an-
zumelden. Die Postkarten- 
und Telefonrückrufaktion 
soll als Lösung für Seniorin-
nen und Senioren betrach-
tet werden, die sich weder 
online noch telefonisch zum 
Impfen anmelden können 
und dies auch nicht über An-
gehörige oder Dritte Perso-
nen bewerkstelligen können. 
Als der zuverlässigste Weg 
wird nach wie vor die Online-
Registrierung angesehen.
Im Bürgerservice des rathauses (Tel. 06028/9741-10 oder – 29) können vorge-
druckte Postkarten abgeholt oder auch zugeschickt werden, mit denen Sie sich für 
einen rückruf des Impfzentrums zur registrierung anmelden können.
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zial benachteiligte Kinder und Jugendliche gezielt zu unter-
stützen.
• Stärkung der Erziehungsberatungsstrukturen, um Familien 
gezielt unter die Arme zu greifen.
• Fortbildungsangebote für Fachkräfte der Schwangeren-, Ehe-
, Familien- und Erziehungsberatung und Familienbildung, um 
die Medienkompetenz zu stärken und den Jugendmedienschutz 
sicherzustellen.
3.2 Das Schuljahr 2020/21 ist in hohem Maße pandemiege-
prägt. Trotz der erheblichen Anstrengungen der bayerischen 
Lehrkräfte kann Distanzunterricht den Präsenzunterricht nicht 
ersetzen. Um Bildungsgerechtigkeit zu wahren, wird das Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus beauftragt, das dreitei-
lige, zeitlich bis zum Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 ge-
staffelte Förderprogramm umzusetzen. Dieses umfasst drei 
Phasen:
• Phase 1: Schulische Förderung und Begleitung im zweiten 
Schulhalbjahr 2020/2021 durch unterrichtsbegleitende Ange-
bote (i.d.R. am Nachmittag).
• Phase 2: Intensivkurse und freizeitpädagogische Angebote 
in den Ferien.
• Phase 3: Förderung mit Schwerpunkt auf Begleitung der 
„Vorrücker auf Probe“ im ersten Schulhalbjahr 2021/2022.
4. Die Staatsregierung spannt erneut einen Rettungsschirm für 
die bayerischen Träger und Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung im Zuständigkeitsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus, des Staatsministeriums für Landwirt-
schaft, Ernährung und Forsten und des Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz, die sich in einer akuten wirt-
schaftlichen Notlage befinden. Durch Ausgleich der Netto-
Einnahmeverluste bis zu 50 % für die Dauer der (teilweisen) 
Betriebsuntersagung zwischen 1. November 2020 und 31. März 
2021 sollen Insolvenzen vermieden und der Fortbestand einer 
niedrigschwelligen, flächendeckenden Erwachsenenbildungs-
landschaft in Bayern gesichert werden. Der Ministerrat be-
schließt, dass der zusätzliche Mittelbedarf in Höhe von
• bis zu 5 Mio. Euro für Soforthilfen für die nach dem Baye-
rischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetz geförderten 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie für die weite-
ren Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Zuständigkeits-
bereich des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus.
• bis zu 0,3 Mio. Euro für Soforthilfen für die nach dem Bay-
erischen Agrarwirtschaftsgesetz geförderten Bildungszentren 
im ländlichen Raum im Zuständigkeits-bereich des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten,
• bis zu 0,2 Mio. Euro für Soforthilfen für die Einrichtungen 
der außer-schulischen Umweltbildung im Zuständigkeitsbe-
reich des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz
vorbehaltlich der Entscheidung des Bayerischen Landtags zum 
Haushalt 2021 aus dem Verstärkungsansatz im Sonderfonds 
Corona-Pandemie finanziert werden soll.
5. Der Ministerrat beschließt, dass der Freistaat Bayern die 
Kosten für Schnellteststraßen und Schnelltestzentren der Kreis-
verwaltungsbehörden vom 1. Januar 2021 bis vorerst ein-
schließlich 30. Juni 2021 übernimmt.
Der Ministerrat spricht sich dafür aus, die in allen kreisfreien 
Städten und Landkreisen eingerichteten lokalen Testzentren 
über den 30. Juni 2021 hinaus zunächst bis 30. September 2021 
fortzuführen.
2. Freistaat treibt Corona-Impfungen weiter voran / Impfstart 
in bayerischen Arztpraxen im April
Bayern treibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Zahl 
der Impfungen weiter voran. Zum 1. April soll das bayerische 
Impfbündnis starten, so dass sich die Bürgerinnen und Bürger 
im Freistaat auch in Arztpraxen impfen lassen können. Zum 
bayerischen Impfbündnis gehören die niedergelassenen Ärz-
te und Apotheker sowie die Landkreise und kreisfreien Städ-
te mit ihren Impfzentren. Die bayerische Impfstrategie be-
kommt damit eine zweite Säule: Die Impfzentren sichern be-
reits bisher Impfungen in allen Teilen Bayerns. Die Arztpra-
xen kommen im April als weitere tragende Säule dazu, um ins-
besondere Menschen mit Vorerkrankungen besser zu errei-
chen und frühzeitig mehr Flexibilität in den Impfprozess zu 
bringen. Hierzu stehen 6.000 Ärzte bereit. Damit kann sukzes-
sive erhebliche Steigerung der Impfkapazitäten erzielt werden. 
Die Belieferung der Arztpraxen soll über den pharmazeuti-
schen Großhandel und die Apotheken erfolgen. Der Großhan-
del erhält die Lieferungen aus dem Zentrallager des Bundes 
oder vom Hersteller.

einbarung und Vorlage eines aktuellen (24 Stunden) negati-
ven Tests.
2.1.5 Darüber hinaus können nach den Osterferien im Rahmen 
von Modellprojekten drei Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz 
von über 100 mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Test-
konzept für die Dauer von 14 Tagen einzelne Bereiche des öf-
fentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungs-
schritten unter Nutzung insbesondere eines konsequenten Test-
regimes zu untersuchen.
2.1.6 Bestmögliche Bildung ist zentral für Kinder und Jugend-
liche – bei bestmöglichem Infektionsschutz! Für den Schul-
unterricht gilt nach den Osterferien:
Bei einer 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt unter 50 erfolgt in den Grundschulstufen Präsenz-
unterricht.
Bei einer 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt zwischen 50 und 100 erfolgt in allen Klassen Wech-
selunterricht.
In allen Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer 7-Tage- 
Inzidenz größer 100 gilt grundsätzlich Distanzunterricht. Wech-
selunterricht gilt aber für folgende Klassen unter folgenden, 
ergänzenden Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen:
• In den Abschlussklassen und der Jahrgangsstufe 4 der Grund-
schulstufe und der Jahrgangsstufe Q11 am Gymnasium sowie 
der 11. Jahrgangsstufe an der FOS wird Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand oder Wechselunterricht angeboten.
• An diesem Unterricht in Präsenz dürfen in den betreffenden 
Jahrgangsstufen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die 
über einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder 
POC- Antigentests verfügen oder in der Schule unter Aufsicht 
einen entsprechenden Selbsttest mit negativem Ergebnis vor-
genommen haben.
• Auch das an den Schulen tätige Personal soll sich mindes-
tens zweimal wöchentlich einem eigenverantwortlichen Selbst-
test unterziehen.
• Dies gilt auch bei Notbetreuung.
Für Kinderbetreuungseinrichtungen verbleibt es dagegen bei 
den bisherigen Regelungen (Schließung mit Notbetreuung ab 
Inzidenz 100), weil kleinen Kindern weder regelmäßige Tests 
zugemutet noch von ihnen eigene Vorsichtsmaßnahmen er-
wartet werden können.
2.1.7 Ab dem 27. März 2021 kann jeder Bewohner einer Al-
ten-, Pflege- und Behinderteneinrichtung wieder mehr als ei-
nen Besucher pro Tag empfangen (Besuchserleichterung in 
Alten- und Pflegeheimen). Die Notwendigkeit eines aktuellen 
negativen Testnachweises und die übrigen Schutzvorschriften 
zugunsten der Bewohner bleiben wie bisher bestehen. Der Minis-
terrat dankt allen Mitarbeitenden in den bayerischen Pflege- 
und Behinderteneinrichtungen für ihr außerordentliches En-
gagement zum Schutz der besonders vulnerablen Bewohner-
schaft dieser Einrichtungen. Durch deren konsequentes Han-
deln und durch die erreichten Erfolge bei der Impfung der Be-
wohnerschaft und der Beschäftigten konnte das Infektionsge-
schehen in den Einrichtungen maßgeblich vermindert werden.
2.2 Die Einreisequarantäneverordnung wird bis einschließlich 
18. April 2021 verlängert. Spätestens bis Ende März soll ein 
einheitliches Vorgehen der Länder vereinbart werden, welche 
Test- oder Quarantänevorschriften für die Rückkehr aus be-
liebten Urlaubszielen bestehen sollen, bei denen Urlauber aus 
zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19-Va-
rianten leicht verbreiten können.
3. Der Ministerrat nimmt die vorgelegten Konzepte des Staats-
ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zur außerschu-
lischen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in der 
Corona-Pandemie sowie des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus zu bildungspolitischen Maßnahmen bei pandemie-
bedingten Lernrückständen sowie psychosozialen Belastun-
gen zustimmend zur Kenntnis.
3.1 Öffnungen in der Kindertagesbetreuung haben hohe Prio-
rität. Neben den Öffnungen in der Kindertagesbetreuung sind 
Öffnungen und Präsenzangebote im Bereich der Jugendarbeit 
von zentraler Bedeutung. Das Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales wird beauftragt, die auf sieben Leitlinien 
basierenden Maßnahmen in seinem Zuständigkeitsbereich um-
zusetzen. Dazu gehören u.a.:
• Zusätzliche Ausbildungsakquisiteure in allen Regierungsbe-
zirken, um den Übergang von der Schule in die Ausbildung 
sicherzustellen.
• Projekte wie das Modellprojekt „Digitale Streetworker“ oder 
der Digitale Hackathon mit dem Bayerischen Jugendring, um 
Jugendarbeit und Partizipation zu stärken.
• Stärkerer Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen, um so-

1. Ministerrat fasst Beschlüsse zur Eindämmung der Pande-
mie / Dreiklang: Keine Öffnungen bis zum Ende der Osterfe-
rien, konsequenter Lockdown über die Ostertage, Lockerun-
gen nach den Osterferien
Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen:
1. Die Bayerische Staatsregierung begrüßt die am 22. März 
2021 von der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder gefassten Beschlüsse, insbe-
sondere die konsequente Verpflichtung zur Umsetzung der be-
reits am 4. März 2021 vereinbarten Notbremse.
2. Vor diesem Hintergrund beschließt der Ministerrat folgen-
de Maßnahmen:
2.1 Die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung wird bis einschließlich 18. April 2021 verlängert und zu-
gleich wie folgt angepasst:
2.1.1 Die Tage vom 1. April (Gründonnerstag) bis zum 5. Ap-
ril (Ostermontag) 2021 sind Ruhetage, an denen inzidenzun-
abhängig landesweit Folgendes gilt („Erweiterte Ruhezeit zu 
Ostern“):
• Private Zusammenkünfte sind auf die Angehörigen des ei-
genen Hausstands sowie zusätzlich die Angehörigen eines wei-
teren Hausstands beschränkt, jedoch auf maximal fünf Perso-
nen; Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt, Paare gel-
ten als ein Haushalt. In Landkreisen und kreisfreien Städten 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 verbleibt es bei der 
Kontaktbeschränkung auf Angehörige des eigenen Hausstands 
sowie zusätzlich eine weitere Person.
• Ansammlungen im öffentlichen Raum werden grundsätzlich 
untersagt.
• Betriebe, Ladengeschäfte, Unternehmen und Behörden blei-
ben am 1. April 2021 (Gründonnerstag) und am 3. April 2021 
(Karsamstag) wie an den Osterfeiertagen geschlossen; am 
Samstag, den 3. April 2021, wird ausschließlich der Lebens-
mittelhandel geöffnet.
• Die Religionsgemeinschaften werden dazu aufgerufen, reli-
giöse Versammlungen nicht in Präsenz, sondern nur virtuell 
durchzuführen.
2.1.2 Die nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
bei stabiler oder rückläufiger Entwicklung des Infektionsge-
schehens vorgesehenen weiteren Öffnungsschritte in Land-
kreisen oder kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von 
nicht über 100 bzw. 50 in den Bereichen Außengastronomie, 
Kultur und Sport bleiben in jedem Fall bis zum Ende der Os-
terferien (12. April 2021) ausgesetzt.
2.1.3 Nach dem Ende der Osterferien werden abhängig von 
den Inzidenzen weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Au-
ßengastronomie, Kultur und Sport erfolgen.
Solange in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eine 
7-Tage-Inzidenz von unter 50 besteht, so gilt:
• Öffnung der Außengastronomie
• Öffnung von Theatern, Konzert- u. Opernhäusern sowie Kinos
• Kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Au-
ßenbereich
Solange in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eine 
7-Tage-Inzidenz von zwischen 50 und 100 besteht, so gilt:
• Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbu-
chung und aktuellem (24 Stunden) COVID-19 Schnell- oder 
Selbsttest
• Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie 
Kinos mit aktuellem (24 Stunden) COVID-19 Schnell- oder 
Selbsttest
• Kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Au-
ßenbereich mit aktuellem (24 Stunden) COVID-19 Schnell- 
oder Selbsttest.
Im Rahmen eines Modellprojekts werden bis zu drei Theater-, 
Konzert- oder Opernhäuser in Landkreisen oder kreisfreien 
Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 ausgewählt, 
um unter strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen die Wirk-
samkeit insbesondere von umfassenden Testkonzepten zu un-
tersuchen.
2.1.4 Für den Einzelhandel gilt nach dem Ende der Osterferien:
Bei einer 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt unter 100 wird der Einzelhandel geöffnet, unter 
Geltung der allgemeinen Schutz- und Hygienekonzepte (v.a. 
Mindestabstand, Maskenpflicht, ein Kunde je 10 qm für die 
ersten 800 qm der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kun-
de je 20 qm für den 800 qm übersteigenden Teil der Verkaufs-
fläche).
Bei einer 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreis-
freien Stadt zwischen 100 und 200 gilt für den Einzelhandel 
zusätzlich: Terminshopping-Angebote („Click & Meet“), ein 
Kunde pro 40 qm Verkaufsfläche nach vorheriger Terminver-

Bericht aus der Kabinettssitzung vom 23. März 2021
1.  Ministerrat fasst Beschlüsse zur Eindämmung der Pandemie / Dreiklang: Keine Öffnungen bis zum Ende der Osterferien, 

konsequenter Lockdown über die Ostertage, Lockerungen nach den Osterferien
2. Freistaat treibt Corona-Impfungen weiter voran / Impfstart in bayerischen Arztpraxen im April

 Zeitumstellung: Am Sonntag, 28. März beginnt die Sommerzeit 2021
Am Sonntag, den 28. März um 2 Uhr MEZ (nachts) werden die Uhren auf die Sommerzeit 2021 
umgestellt. Diese Nacht ist dann um 1 Stunde verkürzt.
Allerdings hat die Zeitumstellung im Frühjahr auch einen Vorteil: Nach der Arbeit bleibt es eine Stunde 

länger hell, man hat also eigentlich ein wenig mehr vom Tag.
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Gefunden:
–  Auf dem gemeindlichen Grüngutplatz 

wurde ein Teil einer Heckenschere ge-
funden

–  In der Gottlieb-Bögner-Straße in Roßbach 
wurde ein Schlüsselbund mit 5 Schlüs-
seln und einem Aschaffenburg Anhän-
ger aufgefunden.

Die Verlierer werden gebeten sich im Rat-
haus im Zimmer 1 zu melden.

ENErGIESPArTIPP DEr WOchE

Ein Dampfbügeleisen benötigt Strom für 
das Erhitzen des Bügeleisens selbst sowie 
zusätzlich zur Erzeugung von Wasserdampf. 
Die Umwandlung von Wasser in Dampf 
macht dabei rund 90 Prozent des Strom-
verbrauchs aus. Aus Umweltsicht ist es 
deshalb empfehlenswert, die „Dampferzeu-
gung“ und damit den Stromverbrauch ein-
zuschränken.

Öffnungszeiten des Landratsamtes
Miltenberg mit Dienststelle Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de
Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523
Corona-Hotline  
Bürgertelefon 09371 / 501-700

Vatertag(e) – gute Ideen für Väter, 
Opas, Onkel… und ihre kinder
Auch 2021 gibt es wieder die Vatertag(e) 
am Bayerischen Untermain mit vielen gu-
ten Ideen für Väter, Opas, Onkel… und ihre 
Kinder. Sportlich, spannend, kreativ – auch 
in diesem Jahr wird das die Vatertage aus-
machen. Im Mittelpunkt steht wieder mit-
einander schöne Momente zu erleben und 
sich mit anderen Vätern auszutauschen.
Als Tipp empfehlen wir den Live-Podcast 
mit Marco krahl am 18. Mai um 20:00 Uhr. 
Der stellvertretende Chefredakteur der 
Men`s Health und Redaktionsleiter der 
Men`s Health Dad stellt sich in einer digi-
talen Gesprächsrunde „Papa 2.0 – so ti-
cken Väter heute“ mit Fachwissen, Humor 
und Selbstironie den Fragen rund um das 
Papa sein. Er spricht über Partnerschaft, 
die häufigsten Stresssituationen mit Kin-
dern, die schlimmsten Pubertätsprobleme 
oder eine gute und faire Organisation des 
Familienalltags. Sie können sich zum kos-
tenfreien Live-Podcast unter fachstelle.fa-
milie@lramil.de anmelden.
Das abwechslungsreiche Angebot der 
Vatertag(e) finden Sie unter
www.vatertage-untermain.de.
Die Veranstaltungen werden von der Ehe- 
und Familienseelsorge am Untermain, der 
Familienbildung der Landkreise Aschaffen-
burg und Miltenberg und der Stadt Aschaf-
fenburg sowie dem Regionalen Familien-
bündnis am Bayerischen Untermain c/o In-
itiative Bayerischer Untermain gebündelt.

kinderkulturtage in den 
Osterferien in Obernburg
Die Kommunale Jugendarbeit 
im Landkreis Miltenberg veranstaltet in Ko-
operation mit der Stadt Obernburg vom 6. 
– 9. April die Kinderkulturtage in Obern-
burg.
Bei dem Ferienangebot für Kinder im Alter 
zwischen 6 und 12 Jahren werden in ver-
schiedenen Gruppen kreative Theaterstü-
cke, Tänze oder musikalische Darbietun-
gen gemeinsam entwickelt und einstudiert. 
Am Ende wird das Ergebnis in Form eines 
kleinen Filmes festgehalten und jedem Kind 
mit nach Hause gegeben. Natürlich gibt es 
an den einzelnen Tagen immer noch zu-
sätzlich viel Abwechslung, z. B. durch Spie-

Wussten Sie:

Bevölkerungsstruktur in der Bundesrepublik – 
Stand 06.06.1961 – ohne DDr
Statistik aus dem Jahr 1961, Einwohnerzahl incl. Heimatvertriebene! Praktisch jede 
5. Person war aus der Heimat vertrieben und in die BRD gekommen! Gewaltige Zahl!
Land Einwohner in Mio Vertriebene Prozentanteil
Bayern 9,5 Mio 2,0 Mio 21,0 %
Baden-Würtemberg 7,8 Mio 1,6 Mio 21,0 %
Hessen 4,8 Mio 1,1 Mio 23,0 %
Rheinland-Pfalz 3,4 Mio 0,4 Mio 12,0 %
Saarland 1,1 Mio 40.000  4,0 %
Niedersachsen 6,6 Mio 2,0 Mio 30,0 %
Nordrhein-Westfalen 16,0 Mio 3,2 Mio 20,0 %
Schleswig-Holstein 2,3 Mio 0,7 Mio 32,1 %
Hamburg 1,8 Mio 0,3 Mio 17,0 %
Bremen 0,7 Mio 0,15 Mio 20,7 %
West-Berlin 2,2 Mio 0,54 Mio 24,2 %
Bundesrepublik 56,2 Mio 12,1 Mio 21,5 %

rücksicht nehmen – der Natur 
zuliebe!
Der Frühling ist mittlerweile erwacht 
und auch die Tierwelt ist auf dem Weg, 
für Nachwuchs zu sorgen.
In der Brut- und Setzzeit brüten viele 
Vogelarten am Boden oder in Bodennä-
he, zum Beispiel auf Wiesen und Wei-
den, aber auch auf Randstreifen, an 
Wegesrändern und in öffentlichen Grün-
anlagen unter Hecken und Gebüschen. 
Auch sind Rehe, Hasen und andere Wild-
tiere oftmals schon trächtig und brin-
gen ihre Jungen zur Welt.
Die Gemeinde Leidersbach bittet des-
halb zu Beginn des Frühlings Anfang 
März bis Mitte Juli zum Schutz der Na-
tur um besondere Rücksichtnahme.
Für Hundebesitzer gehört sie zum All-
tag: die Gassi-Runde. Gerne auch im 
Wald. Und im Frühjahr, wenn die Wild-
tiere ihren Nachwuchs aufziehen, gel-
ten ganz besondere Regeln. Deshalb 
müssen die Hundehalter sicherstellen, 
dass sie ihr Tier in Wald und Flur immer 
unter Kontrolle haben und sich Hunde 
nicht unbeaufsichtigt entfernen und he-
rumstreifen.
Doch nicht nur für Hundesbesitzer gel-
ten in der Brut- und Setzzeit besonde-
re Regeln. Auch Spaziergänger, Wande-
rer, Sportler und Reiter sind angehalten 
in dieser sensiblen Zeit auf die Tiere 
Rücksicht zu nehmen. Das heißt: Wer 
jetzt im Wald unterwegs ist, soll auf den 
Wegen bleiben. Ein Querfeldein von 
Mouintainbikern und Quadfahrern löst 
unnötigen Stress bei Wildtieren aus.
Nehmen Sie bitte rücksicht auf Bambi, 
klopfer und co., unserer Natur zuliebe.
Michael Schüßler, 1. Bürgermeister

Sperrmüll illegal auf dem Grüngutplatz entsorgt !!!
Im Grüngutcontainer des ge-
meindlichen Grüngutplatzes 
befanden sich Abfallstücke 
von Styropor-Noppenplatten, 
die zur Isolierung von Fuß-
böden/Fußbodenheizung be-
nötigt werden.
Lieber „Mir ist alles egal“-Ent-
sorger, sparen Sie sich und 
den von Ihrer Entsorgungs-
art betroffenen Mitmenschen 
die Energie, Zeit und unnöti-
gen Transportkosten und 
schonen Sie bitte die Natur!
Die illegale Entsorgung von Sperrmüll wird mit Geldbuße von bis zu 2.500 Euro geahn-
det. Durch den gemeindlichen Bauhof wurden die Platten ordnungsgemäß auf der Müll-
umladestation in Erlenbach entsorgt.
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gagement“ die Arbeit von Vereinen und Or-
ganisationen unterstützen zu können und 
hofft, dass es viele Anfragen zu interessan-
ten Aktionen und Maßnahmen geben wird. 
Bei Nachfragen steht Ihnen das LAG-Ma-
nagement unter 06022/262001 oder klein-
projektefonds@Main4Eck.de gerne zur Ver-
fügung.

dem Fördertopf zum Förderaufruf nicht 
ausreichen, dann entscheidet das Ranking 
der erreichten Punkte bei den Auswahlkri-
terien über die Vergabe der Unterstützung.

Keine hohen bürokratischen Hürden
Wenn die finanzielle Unterstützung einer 
geplanten Maßnahme/Aktion Ihres Vereins 
oder Ihrer Organisation vom Steuerkreis 
der LAG Main4Eck beschlossen wird, dann 
wird eine lediglich zweiseitige Zielverein-
barung zwischen Ihnen und der LAG Mai-
n4Eck geschlossen. Diese regelt sowohl 
den Inhalt der geplanten Maßnahme oder 
Aktion, den Durchführungszeitraum, die 
Höhe der Unterstützung, den Zahlungsver-
kehr sowie die Nachweise für die Durch-
führung der Maßnahme/Aktion und ist für 
den regionalen Akteur und die LAG Mai-
n4Eck bindend.
Die LAG Main4Eck freut sich durch das 
LEADER-Projekt „Unterstützung Bürgeren-

le im Freien und kreativ künstlerische An-
gebote.
Anmeldungen laufen über die Kommuna-
le Jugendarbeit im Landratsamt Milten-
berg. Anmeldeschluss ist der 31.03.2021.
Die Kinderkulturtage finden nur statt, wenn 
die 7-Tage-Inzidenz unter 100 bleibt!
Weitere Informationen unter: http://jugend-
arbeit.kreis-mil.de

Offizieller Start des Förderaufrufs 
des kleinprojektefonds 2021

Auch dieses Jahr bietet die LAG 
Main4Eck den vielen Akteur*in-
nen in unserer region wieder 
einen kleinprojektefonds. 
Dieser fällt dank einer ausge-

weiteten Möglichkeit der 
LEADEr-Förderung in den Jah-

ren 2021 und 2022 größer aus als bisher.
In diesem Jahr stehen dafür insgesamt 
22.000 € zur Verfügung und jedes Projekt 
kann bis zu 2.500 € erhalten.
Durch das LEADER-Projekt „Unterstützung 
Bürgerengagement“ ermöglicht die LAG 
Main4Eck Vereinen, Organisationen und 
projektorientierte Zusammenschlüsse aus 
der Region eine finanzielle Unterstützung 
von bis zu 2.500 €. Diese Mittel können ge-
planten Maßnahmen oder Aktionen im Ge-
biet der LAG Main4Eck zugutekommen, 
welche das Ehrenamt und das Bürgeren-
gagement stärken und das kulturelle, so-
ziale, sportliche und ökologische Leben in 
der Region fördern. Die finanzielle Unter-
stützung kann bei der LAG Main4Eck in 
Form einer kurzen Projektbeschreibung 
während des Förderaufrufs beantragt wer-
den. Für den diesjährigen Förderaufruf ste-
hen insgesamt 22.000 € zur Verfügung. Der 
Förderaufruf beginnt ab sofort und endet 
am 16.05.2021.
haben Sie eine Idee?
Dann nehmen Sie mit uns kontakt auf!
Vereine, Organisationen oder projektorien-
tierte Zusammenschlüsse, die eine finan-
zielle Unterstützung durch die LAG Mai-
n4Eck für ihre Maßnahme beantragen wol-
len, stellen eine schriftliche Anfrage per 
Mail oder Post an die LAG mit kurzer Dar-
stellung der geplanten Maßnahme. Das da-
für auszufüllende, einseitige Formular „Kurz-
beschreibung“ finden Interessierte auf der 
Internetseite der LAG Main4Eck unter www.
main4eck.de.
Die Anfragen müssen bis zum 16.05.2021 
bei der LAG Main4Eck eingehen. Entweder 
per Post oder Mail an:
LAG Main4Eck Miltenberg e.V.,
Industriering 7, 63868 Großwallstadt bzw. 
kleinprojektefonds@main4eck.de.
Der Steuerkreis der LAG bewertet innova-
tive Aktionen und Projektideen objektiv und 
transparent
Die Entscheidung über eine finanzielle Un-
terstützung von beantragten Maßnahmen 
oder Aktionen wird durch den Steuerkreis 
der LAG Main4Eck getroffen. Entschei-
dungsgrundlage ist eine fristgerechte und 
entscheidungsreife Beschreibung der Maß-
nahme bzw. Projektidee sowie die Bewer-
tung der Einzelmaßnahme mittels objekti-
ver und transparenter Auswahlkriterien. 
Wenn zum Förderaufruf mehr Anfragen ein-
gereicht werden, so dass die 22.000 € aus 

20. Flursäuberungsaktion „Wir räumen 
unseren Landkreis auf“ fällt aus
Leider muss die für den 27.03.2021 ge-
plante kreisweite Flursäuberungsaktion 
wegen der Corona-Pandemie erneut ab-
gesagt werden. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis und werden einen neuen Ter-
min festlegen, sobald Corona dies zu-
lässt.
Landratsamt Miltenberg –
Kommunale Abfallwirtschaft

NAchrIchTEN ANDErEr STELLEN UND BEhÖrDEN

Abhaltung von Sprechtagen durch 
die Deutsche rentenversicherung
Die Deutsche 
Rentenversi-
cherung hält 
für alle Arbeiter und Angestellte in Milten-
berg, ämtergebäude, Fährweg 35 (nicht 
Landratsamt) Sprechstunden ab.
Die Sprechstunden finden grundsätzlich 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.

Den Versicherten wird damit Gelegenheit 
gegeben, sich in Fragen ihrer Rentenversi-
cherung kostenlos beraten zu lassen. Ver-
sicherungsunterlagen, Ausweispapiere und, 
bei Beratung für andere Personen wie z. B. 
Ehegatten, Eltern, auch eine schriftliche 
Vollmacht sind mitzubringen.
Um für die Besucher längere Wartezeiten 
auszuschließen, ist eine vorherige recht-
zeitige Terminanfrage erforderlich. Die Ter-
minvergabe erfolgt telefonisch unter An-
gabe der Versicherungsnummer beim Land-

Staatsstraße 2308, heimbuchen-
thal – kreuzung Neuhammer
Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg 
erneuert das Fahrzeugrückhaltesystem 
(Schutzplanken) auf der St 2308 zwischen 
dem Ortsausgang heimbuchenthal und 
der kreuzung St 2308 / St 2317 bei Neu-
hammer. Die Instandsetzungsarbeiten 
werden in der zeit von Montag, den 
29.03.2021 bis Freitag, den 09.04.2021 
unter Vollsperrung ausgeführt.
Um die Verkehrsbeeinträchtigungen in 
der Summe möglichst gering zu halten, 
wird die Firma Fernmeldebau Steigerwald 
gleichzeitig eine Leitungsverlegung am 
Ortsausgang von Heimbuchenthal durch-
führen.
Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite 
können die Arbeiten zur Erneuerung der 
Schutzeinrichtung und Leitungsverlegun-
gen nur unter Vollsperrung des Strecken-
abschnittes Neuhammer – Heimbuch-
enthal erfolgen.
Im Einmündungsbereich St 2308 / St 2317 
bei Neuhammer kann der Verkehr „Damm-
bach – Eschau“ in beiden Fahrtrichtun-
gen ungehindert an der Baustelle vorbei-
fahren.
Der Verkehr von bzw. nach Heimbuch-
enthal und Mespelbrunn wird über die 
Staatstraßen 2317 und 2312 (Dammbach 
– Rohrbrunn – Hessenthal) umgeleitet.

Die Verkehrsfreigabe der St 2308 erfolgt 
unmittelbar nach dem Abschluss der Ar-
beiten.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Ver-
ständnis für die Beeinträchtigungen und 
die längere Fahrtzeit infolge der Umlei-
tungsstrecke. Wir bitten weiterhin um er-
höhte Vorsicht im Baustellenbereich.
Die Baumaßnahme wird in Zusammenar-
beit von den Firmen Bavaria Verkehrs-
technik und Fernmeldebau Steigerwald 
ausgeführt. Die Erneuerung des Fahrzeu-
grückhaltesystems dient der Erhöhung 
der Verkehrssicherheit auf diesem Stre-
ckenabschnitt.

kreisstraße MIL 25
Im Zuge der Kreisstraße MIL 25 befinden 
sich nach dem Ortsausgang roßbach in 
Fahrtrichtung hausen erhebliche Fahr-
bahnschäden.
Die Sanierung der Schadstellen kann auf-
grund der geringen Fahrbahnbreite nur 
unter Vollsperrung des Streckenabschnit-
tes erfolgen.
Die Umleitungsempfehlung erfolgt weit-
räumig über Sulzbach und Heimbuchen-
thal.
Für die Durchführung der Arbeiten wer-
den ca.4 Arbeitstage benötigt.
Nach Rücksprache mit der bauausfüh-
renden Firma Strabag werden die Arbei-
ten nun in der 14.kW, voraussichtlich von 
06.04. – 09.04.2021 durchgeführt.
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https://www.familienbund-wuerzburg.de/
eltern/themenabende-fuer-eltern/
Nach der kostenfreien Anmeldung erhal-
ten sie einen Zugangslink. Mehr als ein PC, 
Laptop oder Tablet und eine stabile Inter-
netverbindung sind für eine Teilnahme nicht 
notwendig.
zeit für uns
Alle weiteren Infos zu kommenden Abend-
gottesdiensten in 2021 finden sich auf der 
Homepage www.zeitfueruns.de
Vatertage 2021 – es geht weiter mit den 
„guten Ideen für Väter und ihre Kinder“.
Sportlich, abenteuerlich, spannend, krea-
tiv. Auch in diesem Jahr wird das die Va-
tertage ausmachen. Im Mittelpunkt steht 
wieder, miteinander schöne Momente zu 
erleben. Das kann beim Töpfern, Rätseln 
oder Kanufahren sein. Schaut Euch die ab-
wechslungsreichen Angebote einmal an. 
Wir freuen uns, wenn Ihr in diesem Jahr mit 
dabei seid!
„Let’s talk about Sex“ – Impulse zu einem 
Lebensthema
Von April bis Juni findet eine besondere 
Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Let’s 
talk about Sex“, die von der Erwachsenen-
bildung in Kooperation mit der Ehe- und Fa-
milienseelsorge durchgeführt wird, statt.
Inspiriert von „Amoris Laetitia“, dem apos-
tolischen Schreiben von Papst Franziskus 
aus dem Jahr 2016, werden verschiedene 
Facetten der Liebe thematisiert. So geht 
es beispielsweise in einer digitalen Veran-
staltung um das Thema Online Dating, Dr. 
Holger Dörnemann aus dem Bistum Lim-
burg geht beim Dienstagsgespräch der Fra-
ge nach, warum Sex für die Kirche ein The-
ma ist und Jalda Rebling präsentiert in der 
St. Agatha-Kirche jüdische Liebeslieder aus 
drei Jahrtausenden.
Online-Beratung für Eltern –
anonym – kostenfrei – datensicher
Die bke-onlineberatung ist ein Angebot der 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
e.V. Hier gibt es die Möglichkeit per Mail 
oder Chat Beratung zu bekommen. Dane-
ben gibt es Themenchats, an denen man 
sich beteiligen kann. Hier geht es zur Sei-
te der bke-onlineberatung.de
Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Le-
bensfragen Aschaffenburg
Die Beratungsstelle ist wieder eingeschränkt 
für Besucher*innen offen (alle Infos dazu 
auf der Homepage der EFL oder direkt un-
ter 06021 21189.
Internetseelsorge.de – online Mail-Beratung 
der Diözese, Würzburg
Wenn Sie Fragen zu ihrem Leben und Glau-
ben haben, über Schwierigkeiten und Pro-
bleme mit jemandem in Kontakt kommen 
möchten, können Sie sich hier direkt an 

einmal mehr den stolz überwinden
einmal mehr lachen
als weinen
einmal mehr von vorn beginnen
Gisela Baltes
Text: http://impulstexte.de/glaubwuerdig/ostern/auf-
stehen // Bild: unsplash.com

Angeboten für Paare, Familien und an der 
Ehe- und Familienpastoral Interessierte!
kar- und Ostertage in der Familie und Os-
tertage in der Familie
Das Referat Ehe- und Familienseelsorge 
der Diözese Würzburg bietet für die Kar- 
und Ostertage Hauskirchenvorlagen für Fa-
milien an. Alle Vorlagen können direkt auf 
dem Padlet abgerufen werden. Es gibt Tex-
te, Gebete, Impulse, Bastelvorlagen, Lie-
dideen sehr praktisch für die ganze Fami-
lie gestaltet.
Ideensammlungen für die kar- und Oster-
tage auf vielen homepages
Ebenso gibt es schon ganz viele Ideen für 
die Ostertage, die immer wieder neu er-
gänzt werden mit Materialien der Ehe- und 
Familienseelsorger*innen und von ehren-
amtlich Engagierten der verschiedenen Bis-
tümer.
https://padlet.com/wami0512/gjfjea98evp2vxsw
https://padlet.com/liturgiebsp/aufstehn
https://padlet.com/liturgiebsp/osterbluehen
https://www.pastorale-innovationen.de/projek-
te-zeiten/denkraum-kar-undostertage/
https://www.bonifatiuswerk.de/ostern/
kar- und Ostertage online
„Ostern trotzdem“ – Unter diesem Thema 
stehen die Kar- und Ostertage für Familien 
online. Virtuell werden wir uns von von 
Gründonnerstag bis Ostersonntag treffen 
und kreativ, im Gespräch, in Aktionen den 
eigenen Glauben mit anderen teilen und le-
ben. Nähere Information unter:
familienseelsorge-ab.de
90 Minuten-Inseln, Digitale Angebote für 
Familien, Eltern und Paare
Neues digitales Angebot für Familien, El-
tern und Paare startet am 25. März 2021 
mit „Hilfe, was macht mein Kind da?“ Die 
90-Minuten-Insel beginnt am 25.03.2021 
um 19.30 Uhr mit der Frage „Hilfe, was 
macht mein Kind da? Faszination Gaming“: 
Wenn Kinder gerne und viel Computer spie-
len, stellt das die Eltern oft vor große Her-
ausforderungen.
Referent:innen sind Sina Straub, Leiterin 
des Projektes „Mit Medien Zukunft gestal-
ten“ beim Stadtjugendring Würzburg, und 
Kilian Schick, Sozialpädagoge bei der Stadt 
Würzburg im Bereich „Erzieherischer Kin-
der- und Jugendschutz“. Es folgen weite-
re Termine im Frühjahr, für den Herbst sind 
weitere Angebote in Planung.
Interesse geweckt? Hier geht‘s zu den An-
geboten und zur Anmeldung:

ratsamt Miltenberg, jeweils montags bis 
mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, don-
nerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter 
der Tel.-Nr. 09371/501152.

kAB-Bildungswerk 
 Diözese Würzburg e.V.
Wie geht sozial & gerecht?
Diese Woche:
–  Landrat Jens Marco Scherf 

wünscht sich, Brücken für Men-
schen zu bauen, die aufgrund von Alter 
oder körperlicher Behinderung einge-
schränkt sind.

–  Frau Gisela Morsch (Amorbach) wünscht 
sich junge Helferinnen und Helfer, die 
„eine Stunde Zeit“ für Menschen in der 
Nachbarschaft haben.

Nächste Woche:
Teilen Sie Ihren Blick auf die aktuellen so-
zialen Fragen und schicken auch Sie eine 
Text-, Sprach- oder Videobotschaft (ohne 
Registrierung / Anmeldung).
Bleiben Sie auf dem Laufenden und mel-
den sich an zu: Open Sozial – die Plattform 
für soziales Engagement im Landkreis Mil-
tenberg
Videos und Informationen:
www.sozialundgerecht.com

KAB-Bildungs-
werk Diözese 
Würzburg e.V.

Aufrecht stehen und 
dem Leben trauen
Seminar für Frauen mit ihren 
kindern vom 2. bis 5. August 
2021 auf der Benediktushö-
he in retzbach
Kosten 220 € Basispreis pro Erwachsene, 
Kinder sind kostenfrei.
Ermäßigung KAB-Mitglieder erhalten 40 € 
Rabatt. Weitere einkommensabhängige Er-
mäßigungen sind auf Anfrage möglich.
Leistungen: Übernachtung u. Verpflegung, 
Referenten, Kinderbetreuung, Material.
Leitung: Nanny Kehrer
Referent: Burkhard Fecher, Pastoralrefe-
rent, Ehe-, Familien- und Lebensberater,
Ehe- und Familienseelsorger.
Anmeldung ab sofort, bis spätestens 
29.04.2021 mit Anmeldeabschnitt oder 
im Internet
KAB Bildungswerk Diözese Würzburg e.V., 
Treibgasse 26, 63739 Aschaffenburg,
Telefon 06021/ 392-140, E-Mail:
kab-aschaffenburg@bistum-wuerzburg.de

Angebote und Informationen der „Fach-
stelle Ehe- und Familie“ Aschaffenburg / 
Alzenau der Diözese Würzburg
kar- und Ostertage 2021
aufstehen
einmal mehr aufstehen
als zu boden gehen
einmal mehr die angst besiegen
einmal mehr hoffen
als enttäuscht werden
einmal mehr vertrauen wagen
einmal mehr zurückkehren
als fortgehen

Feuerstättenschau in Leidersbach
Ab dem 01.04.2021 führt der Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
ger Dirk  Birkholz die Feuerstättenschau in Teilen von Leidersbach 
durch. Bitte gewähren Sie Zutritt zu allen Räumen mit Feuerstätten 
und allen Räumen, durch die Abgasanlagen führen oder von diesen 
tangiert werden.
Die Feuerstättenschau dient Ihrer Sicherheit. Für Ihr Verständnis bedanke ich mich 
im Voraus.
Dirk Birkholz
Bev. Bezirksschornsteinfeger



Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 12 vom 26. März 2021

Seite 8

geschultes Team. Es gilt das sorgfältig aus-
gearbeitete Hygiene- und Durchführungs-
konzept. Die Maßnahme kann gemäß den 
aktuellen Corona-Regelungen nur stattfin-
den, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert im Land-
kreis Miltenberg den Wert 100 nicht über-
schreitet!

Martinushaus
Onlineveranstaltung: 
Auszeit – Bibel teilen
Von 07. April 2021
20:00 bis 21:00
Jeweils am ersten Mittwoch im Monat tref-
fen sich um 20 Uhr treffen sich Interessier-
te zum Austausch über den Evangeliumstext 
des kommenden Sonntags im Internet. Das 
Moderatorenteam setzt sich zusammen 
aus Menschen aus der (Internet-) Bera-
tungsarbeit, der Erwachsenenbildung des 
Martinusforums, der Familienseelsorge Mil-
tenberg und dem Time-Out-Team Aschaf-
fenburg. Für diese Veranstaltung bitte je-
weils bis Dienstagabend per Mail bei b.
vogt@martinushaus.de anmelden.
Weitere Termine: 5.5. / 2.6. / 7.7.2021,
jeweils 20.00 Uhr.
Nähere Informationen unter: Telefon: 06021 
392-0, E-Mail info@martinushaus.de

Agentur für Arbeit 
Aschaffenburg
Beschäftigte weiterbilden – 
wenn nicht jetzt, wann dann?
Einladung zur Onlineveranstaltung 
„chance Qualifizierung – Förderoptionen 
der beruflichen Weiterbildung nutzen“
Am 14.04.2021 findet von 15:30 bis 17 Uhr 
eine Online-Veranstaltung zu den Förder-
möglichkeiten bei Weiterbildung von Be-
schäftigten statt. Hierzu lädt die Agentur 
für Arbeit Aschaffenburg gemeinsam mit 
der Geschäftsstelle Unterfranken der vbw 
– Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
e. V. und der Taskforce Fachkräftesiche-
rung+ alle interessierten Arbeitgeber in der 
Region ein. Unternehmen erhalten einen 
Überblick über das Beratungsangebot und 
finanzielle Förderinstrumente der Agentur 
für Arbeit Aschaffenburg. Zusätzlich gibt 
die Taskforce Fachkräftesicherung+ einen 
Einblick in ihre Serviceleistungen und In-
formationen zu weiteren Förderoptionen.
Mathilde Schulze-Middig, Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit 
Aschaffenburg: „Gerade jetzt ist es für Un-
ternehmen wichtig, in die Weiterbildung ih-
rer Belegschaft zu investieren, um den struk-
turellen Wandel und die Digitalisierung zu 
meistern. Die Qualifizierung von Beschäf-
tigten leistet einen zentralen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung. Betriebe in Kurzar-
beit können diese Zeit ebenfalls für Weiter-
bildung nutzen. Die Agentur für Arbeit be-
rät und unterstützt hier finanziell. Unsere 
Informationsveranstaltung ist eine gute 
Gelegenheit für Unternehmen, sich umfas-
send zu informieren.“

Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Interessierte Un-
ternehmen können sich 
noch bis zum 13.04.2021 
via Scan des folgenden 
QR-Codes anmelden:

durchgeführt werden muss. Dies regelt die 
seit dem 8. März geltende Corona-Testver-
ordnung. Die Landwirtschaftliche Kranken-
kasse (LKK) übernimmt in diesen Fällen 
die Behandlungs- und Laborkosten. Versi-
cherten entstehen keine zusätzlichen Kos-
ten. Die Leistungen werden über die elekt-
ronische Gesundheitskarte abgerechnet. 
Ein kostenloser Test ist auch möglich, wenn 
die Corona-Warn-App über ein erhöhtes Ri-
siko informiert. Kosten für selbstbeschaff-
te Schnelltests können von der LKK nicht 
erstattet werden.
zwei Testverfahren
Es gibt aktuell zwei Testverfahren für den 
Nachweis von Corona-Viren: den PCR-Test 
und den Schnelltest (Antigentest). Mit bei-
den wird untersucht, ob die Testperson Co-
rona-Viren in sich trägt, die an andere Per-
sonen übertragen werden könnten.
Beim PCR-Test wird ein Abstrich aus dem 
Nasen-Rachenraum ans Labor geschickt. 
Dieses Verfahren gilt als sehr genau und 
zuverlässig. Das Ergebnis gibt es in der Re-
gel nach rund 24 Stunden.
Beim Schnelltest wird der Abstrich eben-
falls dem Nasen-Rachenraum entnommen. 
Dieser wird in eine Flüssigkeit gegeben und 
auf einen Teststreifen geträufelt. Das Er-
gebnis gibt es hier bereits nach circa 15 
bis 20 Minuten.
kostenlose Schnelltests
Allen Bürgerinnen und Bürgern steht min-
destens einmal pro Woche ein kostenloser 
Schnelltest inklusive Bescheinigung des 
Testergebnisses zu. Sie werden von den 
Testzentren der Länder, Kommunen, be-
auftragten Dritten oder niedergelassenen 
Ärzten durchgeführt. Die Kosten hierfür 
trägt der Bund. Nach einem positiven 
Schnelltest hat die getestete Person einen 
Anspruch auf eine bestätigende Testung 
mittels PCR-Test. Diese Kosten werden 
über die elektronische Gesundheitskarte 
abgerechnet.
Selbstbeschaffte Schnelltests
Schnelltests können auch über das Inter-
net, im Handel und in Apotheken erworben 
werden. Die Kosten für selbstbeschaffte 
Schnelltests kann die LKK nicht überneh-
men. Beim Kauf von Selbsttests sollte un-
bedingt darauf geachtet werden, dass die-
se auf der Liste des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte stehen 
– denn nur solche sind zuverlässig geprüft 
und entsprechen den Vorgaben des Paul-
Ehrlich-Instituts und des RKI.

Arbeiterwohlfahrt
Das Bezirksjugendwerk der Ar-
beiterwohlfahrt bietet in den 
Osterferien die Englisch-Freizeit: „Let’s talk 
English, baby!“ Corona bedingt als Tages-
betreuung im AWO-Jugendgästehaus Klot-
zenhof an.
Alter: 11-15 Jahre
Samstag, 27.03.bis Freitag, 02.04.2021 
(130,00€) oder Montag, 29.03.bis Donners-
tag, 01.04.2021 (75,00€)
Online-Ausschreibung:
https://awo-jw.de/component/booking/
appointment/englisch-in-unterfranken:290
Tel: 0931-299 38 264
Geplant sind tolle Aktionen: Kreativwork-
shops, Rallyes u. v. m. – das alles auf Eng-
lisch! Tagesbetreuung durch pädagogisch 

Seelsorgerinnen und Seelsorger aus meh-
reren deutschen Bistümern wenden. Betei-
ligt sind das Erzbistum Freiburg und die 
Bistümer Aachen, Mainz, Würzburg, Spey-
er und Erfurt. Der Mail-Dialog erfolgt über 
ein gesichertes Web-Mail-System, das ge-
währleistet, dass Ihre Nachrichten nicht 
von Dritten gelesen werden können. Hier 
kommen Sie direkt zur Internetseelsorge.
Telefonseelsorge Sorgen kann man teilen. 
0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 · 116 123 
Ihr Anruf ist kostenfrei.
https://www.telefonseelsorge.de/
caritas
Wir helfen schnell und unbürokratisch bei 
Problemen aus den Bereichen Familie, Be-
ziehungen und Erziehung – ganz gleich, 
welchen Glauben oder welche Konfession 
Sie haben. Die Gespräche sind natürlich 
vertraulich, gegen Ihren Willen sprechen 
wir mit niemandem darüber. Und unsere 
Hilfe ist kostenlos! Telefon: 06021 · 392-
301 oder online.
Sozialdienst katholischer Frauen (SkF)
Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) 
ist ein Frauen- und Fachverband für Ju-
gend- und Gefährdetenhilfe und der Hilfe 
für Frauen und Familien in Notsituationen. 
Das Angebot geht von Beratung (Schwan-
gerschaftsberatung / Frauen und Familie 
/ Betreuungen / sozialpädagogische Fami-
lienhilfe) über Projekte ( Hallo Baby / Fa-
milienpaten / Teilzeitberufsausbildung …) 
und ganz konkrete Unterstützung. Alle In-
fos und auch die Kontaktdaten gibt es auf 
der Homepage des SKF:
https://www.skf-aschaffenburg.de/
Familie und corona in und um 
Aschaffenburg
Die aktuellen Infos aus den Familienbil-
dungsstellen der Stadt Aschaffenburgund 
des Landkreises Aschaffenburg gibt es je-
weils auf den Seiten (s. Link) mit guten An-
geboten und Hinweisen, für die angespann-
te Zeit. Sie dürfen diesen Newsletter ger-
ne weiter versenden an Personen / Fami-
lien von denen Sie glauben, dass es Sie 
auch interessieren könnte! Wenn Sie Fra-
gen an die Fachstelle Ehe und Familie 
Aschaffenburg haben, in Fragen rund um 
die Familie Rat und Hilfe brauchen, für Ih-
ren Kreis oder Ihre Pfarrgemeinde eine Idee 
im Hinterkopf haben und noch nicht so ge-
nau wissen, wie es weitergehen kann oder 
vielleicht auch einfach nur eine Rückmel-
dung geben wollen, erreichen Sie uns fol-
gendermaßen:
Ehe- und Familienseelsorge
Walter Lang, Treibgasse 26,
63739 Aschaffenburg, 06021 392 148
walter.lang@bistum-wuerzburg.de
www.familienseelsorge-ab.de
Thorsten Seipel, Treibgasse 26,
63739 Aschaffenburg, 06021 392 150
thorsten.seipel@bistum-wuerzburg.de
www.familienseelsorge-ab.d e

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
corona-Tests: In welchen Fällen 
zahlt die krankenkasse?
Die Krankenkassen übernehmen 
die Kosten für Corona-Tests, 
wenn ein zugelassener Vertragsarzt ent-
scheidet, dass ein Test notwendig ist bzw. 



Amts- und Mitteilungsblatt Leidersbach Nr. 12 vom 26. März 2021

Seite 9

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de
Evang. kindergarten “Villa kunterbunt“
Am Rücker Berg 1, 63839 Kleinwallstadt-
Hofstetten, Telefon: 06022.25102, E-Mail: 
kiga.kunterbunt.hofstetten@elkb.de

SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein 
ganzes Dorf. (afrikanisches Sprichwort)
1. Vorsitzende: Sabine Lemke
Kassenwart: Christiane Krause
Ansprechpartner: Sabine Lemke
Lindenstraße 3, 63834 Sulzbach
OFFENE GANzTAGESSchULE
Hollerweg 17, 63834 Sulzbach
Tel.: 06028-9918281 Fax: 06028-9996231
Homepage: www.fhvs.info
Anmeldung erforderlich bei folgenden 
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 7:00 – 8:00 Uhr kostenpflichtig
Mo. – Do. 11:25 – 16:00 Uhr
(Spätbetreuung bis 17:00 Uhr) kostenfrei
Freitag 11:25 – 15:00 Uhr kostenpflichtig
Ferienbetreuung 8:00 – 16:00 Uhr
kostenpflichtig

GEMEINDEBüchErEI

Öffnungszeiten
OT Leidersbach
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)
Liebe Leserinnen und Leser
unserer Bücherei,
die Bücherei ist wieder geöffnet.
Infos dazu:
Es dürfen sich, wie bereits nach dem letz-
ten Lockdown, nur zwei Besucher gleich-
zeitig in der Bücherei aufhalten. Kinder un-
ter zehn Jahren müssen von einem Erwach-
senen begleitet werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne te-
lefonisch an die Qualifizierungsberatung 
der Agentur für Arbeit Aschaffenburg un-
ter 06021 390 200

SPrUch DEr WOchE“

„Ein Gramm Beispiel gilt mehr als ein Zent-
ner gute Worte.“ Franz von Sales

BErEITSchAFTSDIENSTE

  ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 27./28. März 2021
Dr. med. dent. Gabriel Vill,
Dr. Barbara Kaufmann, Kirchenstr. 2a,
63911 Klingenberg, Tel. 09372/3900

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Sa./So. 27./28. März 2021
Praxis Meinunger/Wölfelschneider,
Bischoffstr. 31, 63897 Miltenberg,
Tel. 09371/8652

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 27. März 2021
Römer-Apotheke, 63843 Niedernberg, 
Großwallstädter Str. 22, Tel. 06028/7446
Sonntag, 28. März 2021
Stadt-Apotheke, Elsenfelder Str. 3,
63906 Erlenbach, Tel. 09372/5483
Montag, 29. März 2021
Post-Apotheke, Bachstr. 50,
63762 Großostheim, Tel. 06026/5222
Dienstag, 30. März 2021
Franken-Apotheke, Odenwaldstr. 8,
63939 Wörth, Tel. 09372/944494
Mittwoch, 31. März 2021
Alte Stadt-Apotheke, Römerstr. 35,
63785 Obernburg, Tel. 06022/8519
Donnerstag, 01. April 2021
Bachgau-Apotheke, Breite Straße 47, 
63762 Großostheim, Tel. 06026/6616
Freitag, 02. April 2021
Markt-Apotheke, Fährstraße 2, 63839 
Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112
Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Mario  Sommer 06092 / 8236699
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9930846
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171 / 3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110
Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Kroth Lydia  06028 / 6315
Lischke Roswitha  06028 / 6538
Burkholz Heidelinde  06028 / 120555

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523
Corona-Hotline Bürgertelefon 09371 / 501-700

Wichtige 
Telefonnummern
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wachsenwerdens, dass sein Pflegevater 
ein Nazi ist und auch seine Pflegemutter 
dieser Ideologie nahesteht.
Lesetipps – kinder:
Tonie – Das kleine Gespenst
Laufzeit ca. 115 Minuten, ab 5 Jahren
Hier spukts! Jede Nacht zur Geisterstunde 
erwacht das kleine Gespenst. Dann geis-
tert es durch die alten Gemäuer der Burg 
Eulenstein und besucht seinen Freund, den 
Uhu Schuhu. Doch sein sehnlichster 
Wunsch ist es, die Welt einmal bei Tage zu 
erkunden. Als der sich endlich erfüllt, be-
ginnt ein aufregendes Abenteuer ...
Laufzeit ca. 115 Minuten, ab 5 Jahren

JUGEND-NEWS

Bis auf Weiteres bleibt der Jugendtreff der 
Gemeinde Leidersbach geschlossen.

kreisjugendring Miltenberg
Online-Angebot für kinder und Jugendliche 
unter www.kjr-miltenberg.de
Der Kreisjugendring ist mit 
einem Internetangebot on-
line. Die Seiten enthalten zahlreiche Infor-
mationen zu Jugend- und Freizeiteinrich-
tungen, ein umfangreiches Aktionspro-
gramm und einen aktuellen Veranstaltungs-
kalender für die Region.

der Nacht belästigen; in den Augen ihres 
Mannes ist es Jiyoung‘s Pflicht, ihre Karri-
ere aufzugeben, um sich um ihn und ihr 
Kind zu kümmern. »Kim Jiyoung, geboren 
1982« zeigt das schmerzhaft gewöhnliche 
Leben einer Frau in Korea.
Grabovac, Alem – Das achte kind
Autobiographie eines Jungen, der in und 
zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist.
Alem Grabovac schildert in seinem auto-
biographischen Bildungsroman, wie er als 
Sohn einer alleinerziehenden kroatischen 
Mutter zwischen zwei Kulturen aufgewach-
sen ist: Schon als Baby wurde er bei einer 
deutschen Familie in Pflege gegeben, denn 
Smilja, seine Mutter, hatte nicht die mate-
riellen Kapazitäten, ihren Sohn selbst auf-
zuziehen: Emir, ihr Mann und Alems Vater, 
ein kleiner Gauner, lässt die Familie im 
Stich, landet in Jugoslawien im Gefängnis 
und stirbt. Alem wächst wohlbehütet in ei-
ner nach außen hin vorbildlichen deutschen 
Familie auf. Doch wenn er in den Ferien 
oder am Wochenende bei seiner Mutter ist, 
erlebt er eine zweite, von der Balkankultur 
und sozialen Problemen geprägten Welt: 
Seine Mutter ist schwach und kann ihren 
Sohn nicht vor den Gewalttätigkeiten ihres 
neuen Freundes schützen. Doch auch die 
„heile“ Welt in der Pflegefamilie Behrens 
steht auf tönernen Füßen: Zwar fehlt es 
Alem dort an nichts, er darf aufs Gymnasi-
um, später studieren und wird wie ein ei-
gens Kind der vielköpfigen Familie behan-
delt. Doch er erfährt im Laufe seines Er-

kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

Auch für uns gilt: Abstand, FFP2-Masken, 
Hygienevorschriften beachten!
Der Ausleihtag am Dienstagvormittag ent-
fällt. Wir freuen uns schon sehr auf Euren 
Besuch! Eurer Büchereiteam
Lesetipps – Erwachsene:
kIM Jiyoung, geboren 1982
Cho Nam-Joo hat mit ihrem Roman einen 
internationalen Bestseller geschrieben. Ihre 
minimalistische und doch messerscharfe 
Prosa hat nicht nur viele Leserinnen welt-
weit begeistert, sondern auch Massenpro-
teste in Korea ausgelöst. In einer kleinen 
Wohnung am Rande der Metropole Seoul 
lebt Kim Jiyoung. Die Mitdreißigerin hat 
erst kürzlich ihren Job aufgegeben, um sich 
um ihr Baby zu kümmern – wie es von ko-
reanischen Frauen erwartet wird. Doch 
schon bald zeigt sie seltsame Symptome: 
Jiyoungs Persönlichkeit scheint sich auf-
zuspalten, denn die schlüpft in die Rollen 
ihr bekannter Frauen. Als die Psychose sich 
verschlimmert, schickt sie ihr unglücklicher 
Ehemann zu einem Psychiater. Nüchtern 
erzählt eben dieser Psychiater Jiyoungs 
Leben nach, ein Leben bestimmt von Frus-
tration und Unterwerfung. Ihr Verhalten 
wird stets von den männlichen Figuren um 
sie herum überwacht – von Grundschul-
lehrern, die strenge Uniformen für Mädchen 
durchsetzen; von Arbeitskollegen, die eine 
versteckte Kamera in der Damentoilette in-
stallieren und die Fotos ins Internet stel-
len. In den Augen ihres Vaters ist es 
Jiyoung‘s Schuld, dass Männer sie spät in 


